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Aus der Praxis für die Praxis
Begaste Container – 
Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung
Paul Nitzsche

Das „Werkarztzentrum Rietberg e.V.“ stellt 
als eines der ersten Zentren in NRW seit 30 
Jahren einen normenkonformen werkärzt-
lichen Dienst als Vollversorgung in Riet-
berg und Umgebung sicher.

Berichte aus unseren Mitgliedsfirmen insbe-
sondere in 2005 lenkten erstmalig die Auf-
merksamkeit auf Probleme der Mitarbeiter im 
Umgang mit Transportcontainern; für betrof-
fene Unternehmen wurde der ASA für eine ers
te Bestandsaufnahme genutzt. Es zeigte sich, 
dass bei den primär Betroffenen überwiegend 
bei Versandmitarbeitern große Unsicherheit 
bestand; auch seitens der Vorgesetzten wur-
de zunächst wegen des scheinbar bislang un-
bedenklichen jahrelangen Umgangs zunächst 
keine Notwendigkeit für eine gezielte Gefähr-
dungsbeurteilung gesehen.

Mitte 2005 nun berichteten Versandarbeiter 
eines Unternehmens über Geruchswahrneh-
mungen sowie unspezifische und kurzzeitige 
Befindlichkeitsstörungen wie Benommenheit 
und leichten Kopfdruck, die im Zusammen-
hang von Zuladen einer Presse in einen Trans-
portcontainer auftraten.

Recherchen durch die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit und den zuständigen Betriebsleiter er-
gaben, dass eben dieser Container in Bremen 
nach der Beladung über einen Zeitraum von 
24 Stunden von der Deutschen Gesellschaft 
für Schädlingsbekämpfung (DGS) mit Methyl-
bromid begast worden war. Der LKW-Fahrer 
der Spedition hatte nach seiner Ankunft bei un-
serer Mitgliedsfirma die Verplombung des Con-
tainers mit einer Bolzenschere durchgekniffen 
und die Türen geöffnet, damit das Gas entwei-
chen konnte.

Nach Rücksprache mit unserem Werkarztzen-
trum wurde als Erstmaßnahme dafür gesorgt, 
dass der Container ca. eine halbe Stunde 
zwangsbelüftet wurde und die Beladung mit ei-
ner fremdbelüfteten Maske durchgeführt wur-
de. Nach Aussagen der beteiligten Personen 
roch der Container stark nach Pflanzenschutz-
mitteln.

Eine folgende Recherche bei der Deutschen 
Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung er
gab, dass der angekommene Container direkt 
in die USA hätte gehen müssen. Die Begasung 
ist der letzte Arbeitsschritt vor dem Versand. 
Anschließend wird der Container versiegelt. 

Die Beladungsreihenfolge wurde in diesem 
Fall von der Spedition falsch organisiert. Das 
zur Begasung eingesetzte Methylbromid ist 
geruchlos; falls unsere Mitarbeiter etwas gero-
chen haben, kann es sich nur um Faulgase, 
Lösemittelrückstände oder Ähnliches gehan-
delt haben.  Dieser Container war freigegeben 
und es bestand keine Gesundheitsgefahr; wie 
grundsätzlich bei der Beladung von Leercon-
tainern trotz ggf. festzustellender Geruchsent-
wicklung anzunehmen ist.

Der Qualitätsschutz und die Sicherstellung 
der Unversehrtheit von überwiegend aus dem 
ostasiatischen Raum eingeführten Warengü-
tern vor Schimmelbildung, Fraßschädlingen 
sowie die Verhinderung des Einschleppens 
nicht heimischer Insekten (z. B. des Longhorn 
Beatle) ist der Grund für eine vorbeugende 
Containerbehandlung.  Gemäß den internati-
onalen Standards für pflanzengesundheitliche 
Maßnahmen (ISPMs) ist die Behandlung von 
Holzverpackungen, Verpackungs- und Stau-
hölzern durch Erhitzen als thermische Behand-
lung oder die Begasung mit zugelassenen 
Begasungsmitteln wie bspw. Methylbromid 
(Brommethan) und Sulfuryldifluorid zulässig 
und empfohlen.

Insofern wurde in unseren Mitgliedsfirmen auf 
der Grundlage der Verordnung zum Schutz vor 
gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung - 
GefStoffV) vom 23. Dezember 2004, BGBl I S. 

Abbildung 1: 
Der Abruf der bereitgestellten Information des staatlichen Amtes für Arbeitsschutz zeigt das deut-
lich zunehmende Informationsbegehren

3758 geändert am 23. Dezember 2004, BGBl 
I S. 3855 - insbesondere im Anhang III - Be-
sondere Vorschriften für bestimmte Gefahr-
stoffe und Tätigkeiten .. Nr. 5 Begasungen … 
folgendes Vorgehen vereinbart:

1. �Durchführung einer kurzdokumentierten, 
ggf. stichwortartigen Gefährdungsbeur-
teilung

1.1 	 Informationsermittlung nach §7

●	 gefährliche Eigenschaften 
●	� Information des Inverkehrbringers (SiDatBl, 

techn. Merkblatt, Kennzeichnung etc.) 
●	� Exposition (Art, Dauer, Ausmaß, Expositi-

onswege-zb. inhalativ, dermal [=Aufnahme 
über die Haut]) 

●	 Arbeitsbedingungen und Verfahren 
●	 Schutzmaßnahmen 

1.2 	� Schutzstufenkonzept nach § 8 ff bezogen 
nicht ausschließlich auf den einzelnen 
Stoff, sondern auf die Tätigkeit / den Ar-
beitsplatz

●	� zusammenfassende Beurteilung der Gefähr-
dung einschließlich Brand- und Explosions-
gefährdung 

●	� Zuordnung zu einer Schutzstufe (Stufe 2 
empfohlen; 3, falls sich in den Unterlagen 
„Totenkopfsymbole“ finden) 
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Abbildung 2:
●	 Informationsermittlung,  
●	 Schutzstufenkonzept,  
●	 Unterrichtung der Beschäftigten und 
●	 arbeitsmedizinische Vorsorge 

ist unstrittig und wird in unseren betroffenen 
Unternehmen seither sukzessive bearbeitet.
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2. ��Unterrichtung und Unterweisung der  
Beschäftigten nach § 14

●	� Erstellung einer (ggf. vorläufigen) Betriebs-
anweisung und Arbeitsanweisung mit kon-
kreten, nicht allgemeinen Formulierungen 
bezogen auf die konkrete Tätigkeit am AP 

●	� Durchführung einer dokumentierten Sicher-
heitsunterweisung; dabei ggf. noch Hinweis 
auf arbeitsmed.-toxikologische Beratung 

3. �Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung 
nach §§ 15 u. 16

● �Im Rahmen der Sicherheitsunterweisung sol-
len Untersuchungen nach G 23 (Obstruktion 
der Atemwege) und G 24 (Hauterkrankungen 
außer Hautkrebs) angeboten werden.

●	� Durchführung eines geeigneten Biomonito-
ring soll geplant werden

● �Handling des Containers im Außenbereich; 
sichere ca. 10-20 min ggf. ventilatorunter-

stützte Durchlüftung; dabei kein Aufenthalt 
von MA im Durchströmungsbereich

●	� Sicherheitszone von 10 einrichten und kenn-
zeichnen

●	� Messung vermuteter Gasrückstände in in-
nenliegenden Umverpackungen durch do-
kumentierte Dräger-Kurzzeitmessung

●	� Bereitstellung von Augenspüleinrichtung 
und Sauerstoff

● �zeitlich begrenzte manuelle Bearbeitung 
durch betroffene MA ggf. unter PSA bei gut 
vorbereiteter effizienter Ablauforganisation

●�	� Verbot von Nahrungs- und Genussmitteln 
sowie Rauchverbot für die Zeitdauer des ge-
samten Handlings

●	 Keine Alleinarbeit
● 	�Als PSA ist Schutzkleidung einschließlich 

Schutzhandschuhen empfohlen
● 	�sowie ggf. Tragen einer Atemschutzmaske 

gegen organische Lösemittel
● 	�Nachgehende Kurzbefragung der MA durch 

Vorgesetzten

Grundsätzlich sollte die zusätzliche Möglich-
keit eines Biomonitoring (Dosismonitoring, Ef-
fektmonitoring und Suszeptibilitätsmonitoring) 
in die arbeitsmedizinische Betreuung aufge-
nommen werden.

Bei Methylbromid beispielsweise ist die Mög-
lichkeit eines Polymorphismus gegeben; eine 
fragliche Disposition ist durch Suszeptibilitäts-
marker feststellbar.

Erst die nachhaltige Begleitung der fortzu-
schreibenden Gefährdungsbeurteilung nach 
dem bekannten T.O.P.-Prinzip und Auswer-
tung der erhobenen Daten wird die Validität 
der bislang durchgeführten Maßnahmen zei-
gen können. Die geeignete Anpassung der 
bestehenden Verfahren ist dann die übliche 
Konsequenz. Die Schaffung und Pflege eines 
gezielten Netzwerkes ist zweifelsohne erstre-
benswert.

Abbildung 4: 
ABC-Schutzmaske

Abbildung 3: 
Messprotokoll Formaldehyd
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Studium und Beruf:
Westfälische Wilhelms-Universität in 
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Ausbildung: 
Arzt für Allgemeinmedizin, 
Betriebsmedizin und Homöopathie 

Berufstätigkeit vor dem WAZ:
Bundeswehrarzt (kurative Aufgaben in 
der Truppe, in Bundeswehrkranken-
häusern, nationale und internationa-
le Stabsverwendung in höheren Kom-
mandoebenen)

10 Jahre betriebsmedizinische 
Tätigkeit bei einem überregionalen 
Anbieter betriebsärztlicher Leistungen

Mitgliedschaften: 
• �Akademie für ärztliche Fortbildung 

der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
• �Deutsche Gesellschaft für  

Arbeitsmedizin und Umweltmedizin 
e.V. (DGAUM) 

• �Verband Deutscher Betriebs- und 
Werksärzte e.V. (VDBW) 

• �Bundesverband selbstständiger  
Arbeitsmediziner und freiberuflicher 
Betriebsärzte (BsAfB) 

• �Arbeitsmedizinischer Qualitätszirkel 
Ostwestfalen-Lippe 

• �Hausärztlicher Qualitätszirkel  
Rietberg

Dr. med. Paul H. Nitzsche
Rathausstraße 2
33397 Rietberg
Telefon: +49 (0) 52 44 - 98 82 33
E-Mail: betriebsarzt@waz-rietberg.de

Zur Person

Abbildung 5:
Ein aus dem Amt für Arbeitsschutz Hamburg angebotenes Muster für den vergleichbaren Anwen-
dungsfall finden Sie hier: 

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/bsg/verbraucherschutz/arbeitsschutz/branchen/
hafen-schifffahrt/container/musterBA__doc,property=source.doc
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